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Barrierefreies Wohnen und Bauen: Leistungen 

des Sozialamtes  

des Integrationamtes 

der Rentenversicherung 

 
 
I. - Wer wird gefördert? 
 
Für behinderte und alte Menschen gibt es mehrere Möglichkeiten der Förderung: 
durch die Rentenversicherung, 
durch das Integrationsamt, 
durch die Pflegekasse – dazu Info-Dienst Nr. 13 
im Rahmen der Sozialhilfe 
 
 
II. - Was wird gefördert und wo stellen Sie den Antrag?  
 
 
Dazu gehören auch notwendige Umbauten und Einrichtungen (etwa fest installierte Hilfsmit-
tel). Der Umfang der Förderung ist stark vom Einzelfall abhängig. 
 
Wenn Sie Arbeitnehmer sind: Für schwerbehinderte und gleichgestellte Menschen (ab einem 
Grad der Behinderung von 30 können Sie von der Agentur für Arbeit gleichgestellt werden, 
wenn Ihr Arbeitsplatz behinderungsbedingt gefährdet ist) gibt es Leistungen des Integra-
tionsamtes zur Beschaffung, Anpassung und Ausstattung nach Ihrem Bedarf auf Grund Ihrer 
Behinderung oder für einen Umzug als „begleitende Hilfen im Arbeitsleben“. 
 
Wenn Sie rentenversichert sind und durch eine Behinderung Ihre Erwerbsfähigkeit gefährdet 
ist, gibt es Wohnungshilfen durch die Rentenversicherung als „Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben“. 
 
Als Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (auch für Menschen, die von einer Behinde-
rung bedroht sind) leisten die Sozialämter Zuschüsse (Beihilfen) oder Darlehen zur Beschaf-
fung, Ausstattung oder Erhaltung einer barrierefreien Wohnung.  
 
Alte Menschen können ebenfalls - im Rahmen der Altenhilfe - Unterstützung bei der Be-
schaffung und zur Erhaltung einer altersgerechten Wohnung erhalten. 
 
 
 
 
 
 
 
III. - Die gesetzlichen Grundlagen der Förderung 
 



§ 33 Abs. 8 Nr. 6 SGB IX (Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben), § 55 Abs. 2 Nr. 5 SGB 
IX (Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft) in Verbindung mit § 53 SGB XII 
(Eingliederungshilfe), § 71 SGB XII (Altenhilfe), § 102 SGB IX mit § 22 Ausgleichsabgabe-
verordnung (für Leistungen des Integrationsamts an schwerbehinderte Menschen). 
 
 


